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Anleinpflicht für Hunde in den Hochheimer Mainwiesen

Durch Hundekot verunreinigtes Heu kann bei Kühen zu Infizierungen mit dem Parasit Neospora Caninum geführt. Diese Neosporose ist eine von mehreren Ursachen für Totgeburten bei Rindern.

Um Mensch und Tier zu schützen, besteht seit Freitag eine Anleinpflicht in den Hochheimer Mainwiesen. Alle Hunde sollen so an der Leine geführt werden, dass die zur Mahd vorgesehenen Wiesenflächen nicht durch Hundekot verunreinigt werden.

Die Ordnungsbehörde bedankt sich bei allen Hundebesitzern, die den Hundekot ihrer vierbeinigen Freunde beseitigen und die befristete Anleinpflicht einhalten.

Mit den Hundehaltern, die die Anordnungen nicht befolgen, werden in diesen Tagen Aufklärungsgespräche geführt. Desweiteren wird darauf hingewiesen, dass Hundebesitzer, die ihre Hunde nicht anleinen und deren Hundehaufen nicht beseitigen, eine Ordnungswidrigkeit begehen, welche mit empfindlicher Geldbuße geahndet werden kann.
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